
Name: _______________________________                       Kassenzeichen: ______________________ 

 

Anschrift: ____________________________ 

 

Telefon/FAX: _________________________ 
 

 

 

 

 

 

Bankverbindungen der Gemeinde Kürten: 
 

Kreissparkasse Köln 
 

Raiffeisenbank 

Kürten-Odenthal eG     

 
 

Kto. 
 

320 000 010 
 

 

0000 447 013 

 
 

BLZ 
 

370 502 99 
 

 

370 691 25         

 
       

BIC 
 

COKS DE 33 
 

 

GENO DE D1 RKO 

 
          

IBAN 
 

DE 22 37050299 0320000010 
 

 

DE 53 37069125 0000447013   

 
 

 

Gemeinde Kürten                     Aus A 

Bereich I/222/Steuern 

Karlheinz-Stockhausen-Platz 1 

51515 Kürten 

 

 
 

 
 

 

 

Vergnügungssteueranmeldung 

für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 

 

für das Kalendervierteljahr ________________ 20 ___ 

 

 

Zusammenstellung der Einspielergebnisse: 

 
Aufstellungsort 

(Straße und Haus-Nr.) 

Gerätenummer/ 

Zulassungsnummer 

Einspielergebnis 

 
Zeitraum des 

Zählwerkausdruckes 

Bemerkungen 
(hier bitte die Besonder-

heiten eintragen, z.B. Aus-

wechslung eines Apparates) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                    

                                                        

Auskunft erteilt:  Heinz Schmitz 

Telefon:  02268 – 939 148 

Telefax:   02268 – 939 128 

Internet: www.kuerten.de 

E-Mail:  heinz.schmitz@kuerten.de 

 
Dieser Vordruck ist über die Homepage der Gemeinde abrufbar. 
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Berechnung der zu entrichtenden Vergnügungssteuer: 

 

Gesamteinspielergebnis Steuersatz = zu zahlender Steuerbetrag 

                                                  €             x  15 v.H.                                                    € 

 

 

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

 

_____________________________________________ 

                             Datum, Unterschrift 

 

 

Rechtsgrundlage: 

 

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Kürten in der ab dem 01.01.2010 geltenden Fassung.  

 

Nach § 7  der Satzung bemisst sich die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, 

Unterhaltungs-, Warenspiel- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem 

Einspielergebnis; Einspielergebnis ist der Betrag der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser 

errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zzgl. Röhrenentnahme (sog. Fehlbetrag), abzüglich 

Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. 

 

Die Steuer beträgt 15 v.H. des Einspielergebnisses. 

 

Der Steuerschuldner ist nach § 11 Abs. 3 der Satzung verpflichtet, bis zum 15. Tag nach Ablauf eines 

Kalendervierteljahres der Gemeinde Kürten eine Steueranmeldung nach amtlich vorge-

schriebenem Vordruck einzureichen. Es erfolgt ein Steuerbescheid nach § 11 Abs. 1 der Satzung. 

Die Steuer ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
Gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung sind dieser Steueranmeldung Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen 

Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die 

fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes und den Kasseninhalt enthalten müssen. 


